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 NEWSLETTER JULI 2022 
 
 
 
 
 

STÄDTEBUND AKTUELL 

 
HAUPTAUSSCHUSS UND GESCHÄFTSLEITUNG 
Am 20.6.2022 tagten die Geschäftsleitung und der erweiterte 
Hautpausschuss in Leoben  
 
Bedingt durch einen Wechsel in der Funktion (Bürgermeister*in, Stadt-
räte etc.) waren viele neue Mitglieder in den Hauptausschusses zu koop-
tieren: Bgmin Elke Kahr (Bgm. a.D. Mag. Nagl); Bgm. Stvin Maga Judith 

Schwentner (StR a.D. Eustacchio); StR Manfred Eber (StR Dr. Riegler) - alle drei Graz; Bgm. 
Günter Gangl (Bgm. a.D. Bernhard)/Rottenmann; Bgmin Elke Florian (Bgm. a.D. Dolle-
schall)/Judenburg. 
 
Durch das Ausscheiden von StR Dr. Riegler aus dem Hauptausschuss, war auch eine Ände-
rung in der Geschäftsleitung nötig - hier wurde StR Eber für Graz kooptiert. Da Bgm. Lei-
tenberger aus Leibnitz demnächst seine Funktion als Bürgermeister zurücklegt, wurde ein 
weiterer Sitz in der Geschäftsleitung neu besetzt: Bgm. Bernd Osprian aus Voitsberg wird 
zukünftig als Geschäftsleitungsmitglied tätig sein. 
 
Wir danken den ausgeschiedenen Funktionären und wünschen ihnen alles Gute. Mit den 
neuen Mitgliedern hoffen wir auf gute und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 

 
 
 

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung des Hauptausschusses war der Bericht der Rech-
nungsprüfer, die in dieser personellen Zusammensetzung auch das erste Mal getagt haben. 
Der Antrag auf Entlastung der Geschäftsleitung und des Geschäftsführers wurde einstimmig 
angenommen. 
 
LRin Lackner führte - zugeschalten per Video - die Eckpunkte der Novellierung Baugesetz - 
Raumordnung aus. Weitere Themen waren Leerstands- und Zweitwohnsitzabgabe, Zukunft 

https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/steiermark/willkommen/?no_cache=1
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der Sozialhilfeverbände, Bürgermeister*innen-Umfrage zur Arbeitsbelastung, Stmk. Hin-
weisgeberschutzgesetz und kommunale Impfkampagne. Gen.Sekr. Dr. Weninger berichtete 
über Neues aus dem Bund. Das Protokoll über die Hauptausschuss-Sitzung wurde bereits 
versandt. 
 
 

 
RECHTSAUSSCHUSS DER LANDESGRUPPE 
tagte am 5.7.2022 im Landesgruppenbüro 
 
Neben der Bearbeitung der zur Begutachtung von diversen Landesstel-
len und von der Städtebund-Zentrale übermittelten Entwürfen wurden 
auch noch aktuelle landes- und bundespolitische Themen diskutiert.  
 

U.a. berichtete LGF 
Leitgeb über die ADG (Projektstand in den 
Städten und Gemeinden) und machte noch-
mals darauf aufmerksam, dass Städte- und 
Gemeindebund bei der Erstellung unterstüt-
zen. 
 
Vorsitzender Feichtgraber führte Näheres 
zur Novelle Baugesetz und Raumordnung 
aus. 
 
Dr. Schmid von der Städtebund-Zentrale berichtete über Neues aus dem Bund, u.a. über das 
bevorstehende Wahlrechtsänderungsgesetz, das bereits bei der nächsten Bundespräsiden-
tenwahl seine Anwendung finden wird. 
 
 
 

JUS UPDATE 2022 
3 Jus Updates online abgehalten 
 
Die drei Termine im März, April und Mai wurden trotz Online-Ab-
haltung gut angenommen und vermittelten dank der guten Vortra-
genden wieder umfangreiches Wissen. 

 
„Recht und Ethik der Sterbehilfe“, „Das neue Exekutionsrecht“ sowie „Es gibt wieder Neues 
bei den Mängeln“ waren die Themen, an denen auch Mitarbeiter*innen unserer 
Mitgliedsgemeinden teilnahmen. 
 
Auch für das nächste Jahr ist eine Weiterführung des Jus Updates geplant. Wir informieren, 
sobald wir Näheres wissen.  
 
 
  

JUS- 
UPDATE 

2022 
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RECHT & FINANZEN 

 
RAUMORDNUNGS- UND BAUGESETZNOVELLE 
per 28. Juni 2022 verlautbart 
 
Die lang diskutierte Raumordnungs- und Baugesetznovelle wurde mit LGBl. Nr. 
45/2022 am 28.06.2022 kundgemacht.  
 

Der Klimaschutz stand im Fokus der Novelle und entsprechende Ziele und Grundsätze wur-
den in der Raumordnung niedergeschrieben. Unter anderem kommt es zu Änderungen im 
Bereich der Baulandmobilisierung. In Zukunft sind für unbebautes Bauland ab 1.000m² bei 
jeder Revision oder Änderung des Flächenwidmungsplanes Mobilisierungsmaßnahmen zu 
setzen.  
 
Auch die Geruchszonen werden neu geregelt und im Baugesetz und der Raumordnung an-
geglichen.  
 
Sie finden die komplette Novelle im RIS: Zum Gesetzestext. 
 
 

 
STMK. ZWEITWOHNSITZ- UND WOHNUNGSLEERSTANDS-
ABGABEGESETZ UND ÄNDERUNG DES STMK. NÄCHTIGUNGS- 
UND FERIENWOHNUNGSABGABEGESETZES UND DES STMK. 
TOURISMUSGESETZES 1992 
per 28. Juni 2022 verlautbart 
 

Die steirischen Städte und Gemeinden werden durch diese rechtliche Grundlage ermächtigt, 
eine Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe einzuheben. Die Zweitwohnsitzab-
gabe ersetzt die bisherige Ferienwohnungsabgabe. Die Wohnungsleerstandsabgabe wird als 
neue Abgabe eingeführt. 
 
Es handelt sich dabei um ausschließliche Gemeindeabgaben, die von den betroffenen Per-
sonen selbst zu berechnen sind. Der Höchstsatz, der jährlich eingehoben werden kann, be-
trägt 10 EUR je Quadratmeter der Nutzfläche. 
 
Um eine Hilfestellung bei der Einführung der Abgaben geben zu können, wird im Herbst 
dieses Jahres noch ein Seminar angeboten werden. 
 
Zum Gesetzestext. 
 
 

 
STEIERMÄRKISCHES HINWEISGEBERSCHUTZGESETZ 
Mit diesem Gesetz wurde die Richtlinie der EU zum Schutz von Per-
sonen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, umgesetzt.  
 
Alle Städte mit mindestens 10 000 Einwohner*innen werden verpflichtet, ein 
internes Hinweisgebersystem einzurichten. Im ursprünglichen Gesetzesentwurf 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/ST/2022/45/20220628?ResultFunctionToken=a802b7cb-a182-4144-96fc-3ce006911201&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.06.2022&BundeslandFilter=Steiermark&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum=28.06.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/lgbl/ST/2022/46/20220628?ResultFunctionToken=a802b7cb-a182-4144-96fc-3ce006911201&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=LgblAuth&Titel=&Lgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&VonDatum=01.01.2014&BisDatum=28.06.2022&BundeslandFilter=Steiermark&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&ImRisSeitVonDatum=01.01.2014&ImRisSeitBisDatum=28.06.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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war eine Verpflichtung für alle Gemeinden mit mindestens 50 Dienstnehmer*innen vorge-
sehen. Eine solche Grenze wird in der Richtlinie jedoch nicht verlangt und wurde aufgrund 
einer Stellungnahme der Landesgruppe Steiermark abgeändert. 
 
Der Österreichisch Städtebund hat frühzeitig mit der Entwicklung eines entsprechenden 
Tools begonnen und stellt dieses nun kostengünstig seinen Mitgliedsgemeinden zur Verfü-
gung.  
 
Zum Gesetzestext 
 
 

 
WAHLBEISITZ IN ÖSTERREICH  
Ergebnisse des Forschungsprojekts im Parla-
ment präsentiert 
 

Das „Vienna Center for Electoral Research“ und wahlbeobachtung.org präsentierten die Er-
gebnisse des gemeinsamen Forschungsprojekts "Wahlbeisitz in Österreich". Dafür wurden 
über 800 Wahlbeisitzer*innen unter anderem nach ihrer Motivation, ihren Wahrnehmun-
gen und Verbesserungsvorschlägen befragt. Den Hintergrund des Forschungsprojekts bil-
dete die Aufhebung des Wahlergebnisses bei der Bundespräsidentenwahl 2016. Dies hat 
Fragen bezüglich der Integrität des Wahlprozesses aufgeworfen und verdeutlicht, dass es 
schwieriger wird, das System am Laufen zu halten.  
 
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass es sich bei den Wahlbeisitzer*innen meist um poli-
tisch aktive Personen handle, wobei deren politische Einstellungen jene der Gesamtbevöl-
kerung gut repräsentierten. Als Hauptmotivation wurde die Bürgerpflicht „an der Demokra-
tie mitzuwirken“ angegeben und die überwiegende Mehrheit der Befragten ist mit ihrer Tä-
tigkeit zufrieden. Frauen, Jungwähler*innen, ältere Menschen, Personen mit (sehr) gutem 
Einkommen sind seltener vertreten. Probleme treten am ehesten im Umgang mit (sozialen) 
Medien sowie der möglichen Einflussnahme durch das Ausland auf. Im Wahl- und Auszäh-
lungsprozess sind vor allem die Vorzugsstimmen eine Herausforderung. Die Mehrheit der 
Wahlbeisitzer*innen erhielt bislang keine finanzielle Vergütung, würde sich aber eine solche 
bzw. eine höhere wünschen sowie eine generell stärkere Anerkennung erwarten. 
 
Ergebnisse der Studie 
Hier können Sie den Text der gesamten Presseaussendung nachlesen. 
 
 
  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20001699
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/landesgruppen/steiermark/LIT_Projektbericht_Wahlbeisitz_in_OEsterreich_2022.pdf
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0440/index.shtml
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KOMMUNALES LOBBYING 

 
FACHEXKURSION „RADVERKEHR“ IN NORD-
DEUTSCHLAND 
 
Mit Unterstützung von „klimaaktiv mobil“ informier-
ten sich Stadtplaner*innen über den aktuellen Stand 

der Rad- und Fußverkehrsplanung in den norddeu  tschen Städten Hamburg, 
Kiel und Bremen.  
 
Alle besuchten Städte arbeiten intensiv an Alternativen 
zum motorisierten Individualverkehr, wobei die Förde-
rung des Rad- und Fußverkehrs stets an erster Stelle 
steht. So wurde in Hamburg der prominente Jungfern-
stieg für den privaten Kfz-Verkehr gesperrt und die Stadt 
verfolgt das Ziel, ehemalige Kfz-Fahrstreifen sukzessive 
für den Radverkehr umzugestalten (z.B. den 
Ballindamm). 
 
Alle Städte bauen an einem dichten Netz von Fahr-
radstraßen, in denen der Radverkehr zügig und ohne Un-
terbrechung über größere Strecken geführt wird. So 
wurde beispielsweise in der Stadt Kiel ein ehemaliges 
Bahngleis zur kreuzungsfreien „Veloroute 10“ umfunktioniert und das stadtregional organi-
sierte Radverleihsystem „Sprottenflotte“ attraktivert. 

Präsentation Mobilitätsstrategie Kiel  
Präsentation Rad- und Fußverkehr Hamburg 
 
 

 
STÄDTEBUND NIMMT AM AUFTRAKT ZUM STEIR. PFLEGEDIALOG TEIL 
Am 29. Juni trafen sich an die 30 Teilnehmende zum Pflegedialog. 
 

© Land Steiermark/Martin Gsellmann 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/landesgruppen/steiermark/2022-06-08_MobilitaetsstrategieLH_Kiel_FussRad_v2.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/landesgruppen/steiermark/20220531-Besuch_oesterreichischer_Staedtebund-ohne_Notizen.pdf
https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/landesgruppen/steiermark/20220531-Besuch_oesterreichischer_Staedtebund-ohne_Notizen.pdf
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Um schnellere Rückmeldungen an die Politik zu ermöglichen und eine Verbesserung des 
Gesprächsklimas zu erreichen luden LRin Bogner-Strauß und LAbg. Ahrer (in Vertretung 
von Soziallandesrätin Kampus) am 29.6. zum Pflegedialog ein. Es trafen sich Vertreter*in-
nen der Pflegedienstleister, die Pflegeombudsfrau, LGF Leitgeb vom Städtebund, Vertre-
ter*innen von Ausbildungsstätten sowie Arbeitnehmervertreter*innen. Bei diesem Kickoff-
Meeting wurden geeignete Maßnahmen im Zuge des Pflegepaketes des Bundes und des stei-
rischen Pflege- und Betreuungsgesetz diskutiert und weitere gemeinsame Lösungsvor-
schläge erarbeitet. 
 
Wir als Städtebund, Landesgruppe Steiermark haben bei diesem Dialog vor allem auf unsere 
Rolle als gleichwertige Partner des Landes in Finanzierung und Organisation der Pflege in 
der Steiermark aufmerksam gemacht. 
 
 
 
 

INFORMATIONEN  

 
TRAUDI! – DER STEIR. KINDERRECHTEPREIS  
„Gemeinsam gestalten, Potenziale entfalten! 
Mit Kindern für eine faire Welt!“ 
 
Gesucht werden Projekte, die – von Kindern ausgehend 
oder gemeinsam mit Kindern entwickelt – die Welt 
„fair“bessern, die Gleichwertigkeit leben und die Beteili-
gung gerade auch von Kindern ermöglichen. Egal, in wel-
chem Bereich, ob Bildung, Umwelt, Gesundheit, Infor-
mationsbeschaffung, Mitspracherecht oder Meinungsäu-

ßerung: Alle Kinder sollen gleichwertig gesehen werden und die gleichen Chancen und Vo-
raussetzungen bekommen. Nur so können sie alle ihre Potenziale entfalten, Gehör finden 
und teilhaben. 
 
Kategorien sind: Außerschulische Projekte; Projekte in Schulen und Kindergärten; TrauDi! 
– Förderpreis für Kinder und Jugendliche. 
Die Einreichfrist läuft bis 31. August 2022. 
Infos und Teilnahmeformulare gibt es unter: www.kinderbuero.at  
Kontakt: Gertrude Pellischek unter gertrude.pellischek@kinderbuero.at  
 
 
 

 
AUSZEICHNUNG FÜR STEIRISCHE 
ZUKUNFTSGEMEINDEN 
Räume der kulturellen Begegnung und de-
ren Initiator*innen wurden prämiert 
 

Auch 2021 wurde wieder vom Volksbildungswerk ein Gemeindewettbewerb ausgeschrieben. 
Unter dem Motto „Räume der kulturellen Begegnung“ wurden die „Zukunftsgemeinden 
2021“ zunächst gesucht, dann gefunden und pandemiebedingt nun etwas verspätet mit Tro-
phäen und Preisen prämiert.  
 

http://www.kinderbuero.at/
mailto:gertrude.pellischek@kinderbuero.at
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Unsere Mitgliedsgemeinden Judenburg, Fehring und Kindberg waren unter den ausgezeich-
neten Städten - wir gratulieren herzlich! 
 
 

 
FAIR STYRIA-ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 
EU-Förderungen für Fachkräfte und Organisationen - 
Überblick über Fördermöglichkeiten/Projektformate: 
 
Das Land Steiermark hat eine FairStyria-Bildungsoffensive für 
globale Verantwortung gestartet. Es bietet in den nächsten drei 
Jahren kostenfreie Workshops für Kinder und Jugendliche aller 
Altersstufen an. Gemeinsam mit 14 steirischen Vereinen und Or-
ganisationen aus dem zivilgesellschaftlichen und dem kirchlichen 
Bereich wurde nun erstmals der "FairStyria-Bildungskatalog für 

globale Verantwortung" für die Jahre 2022 bis 2024 erarbeitet. Die Workshops können di-
rekt bei den Anbietern gebucht werden. Der Katalog steht hier zum Download bereit. 
 
Weitere Information zu Fair Styria finden Sie hier. 
 
 

 
STEIRISCHER DACHVERBAND DER OFFENEN 
JUGENDARBEIT 
Monatlicher Newsletter des Dachverbands 
 
Wir dürfen wieder auf den monatlichen Newsletter des Dachver-
bandes hinweisen. Sie können sich auch auf der Homepage des 
Dachverbandes für den Newsletter anmelden (Homepage Dach-

verband). Der Juli-Newsletter verweist u.a. auf „#EYY2022 - EUer Jahr der Jugend: Fi-
nanzielle Unterstützung für eure Aktivitäten“ und auf den Fördercall „Projektfonds Steier-
mark 2022“. 
 
 

 
LOGO JUGENDMANAGEMENT 
„K.O.mmt mir nicht ins Glas“ sowie Video „Professi-
onelle Jugendarbeit gehört gehört!“ 
 
Gemeinsam mit LRin Bogner-Strauß, der WKO Steiermark und 
der Stadt Graz startete das LOGO-Jugendmanagement eine 

Sensibilisierungskampagne zu K.O-Tropfen. Auf der Website findet man viel Interessantes 
zu diesem Thema - sowohl für Jugendliche als auch für Multiplikator*innen. 
 
In einer weiteren Aktion macht das LOGO-Jugendmanagement darauf aufmerksam, dass 
„Professionelle Jugendarbeit gehört gehört!“ Im heutigen digitalen Informationszeitalter 
wird es für junge Menschen zunehmend schwerer, sich möglichst frei von äußeren Einflüs-
sen zu orientieren und auf Basis „guter“ Informationen selbstständig kompetente Entschei-
dungen zu treffen.  
 
Mit ihren zahlreichen Facetten leistet außerschulische Jugendarbeit einen entscheidenden 
Beitrag und bietet jungen Menschen die passgenaue Unterstützung auf ihrem Weg zu mün-
digen Erwachsenen. Als steirische Fachstelle für Jugendinformation und -kommunikation 

https://www.fairstyria.at/cms/ziel/168894690/DE/
https://www.fairstyria.at/
http://dv-jugend.at/newsletter/
http://dv-jugend.at/newsletter/
https://www.logo.at/no-ko
http://www.dv-jugend.at/offene-jugendarbeit/
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und als Trägerorganisation für Offene Jugendarbeit gibt LOGO ein klares Bekenntnis für 
professionelle Akteur*innen in der Jugendarbeit – und somit auch ein klares Bekenntnis zur 
außerschulischen Jugendarbeit als Profession ab. Jugendarbeit gehört professionell umge-
setzt – und professionelle Jugendarbeit gehört gehört! Möglichst viele Menschen sollen die 
außerschulische Jugendarbeit als professionelles Handlungsfeld sehen und im untenstehen-
den Video erhalten Jugendarbeiter*innen die gesamtgesellschaftliche Aufmerksamkeit, die 
sie sich verdienen. 
 
Zum Video 
 
 
 

 
GEMEINDE AGENDA 2030 GEHT IN DIE 
NÄCHSTE RUNDE 
Mit 17 Zielen gemeinsam in die Zukunft 
 
Mittlerweile haben schon fast 40 steirische Ge-
meinden in Seminaren Informationen zur Agenda 
2030 erhalten und sich mit den Inhalten intensiver 
auseinandergesetzt. Städte und Gemeinden wie 
Feldbach, Lieboch, Knittelfeld, Trofaiach und  
Schladming haben sich auch bereits mit Gemeinde-

ratsbeschluss zur Umsetzung bekannt Weg. Ein Muster für so einen Beschluss, eine Muster-
resolution und viele nützliche Infos sind auf der Website des Landes zu finden. 
 
Bei Webinaren „Agenda 2030“ wurden u.a. die Punkte „Vom globalen Denken zum globalen 
Handeln - Wo steht Österreich?“, „SDG Indikatoren für Kommunen - Warum ist das Moni-
toring wichtig“, „Wie kann ein Agenda 2030-Prozess in der Gemeinde aussehen“ behandelt 
und diskutiert. Sie können untenstehend den Inhalt des Webinar II mittels Video nach-
schauen. 
 
Zum Video über das Webinar II 
 
 

Aktionstage Nachhaltigkeit 
Um nachhaltiges Engagement zu zeigen, finden die Aktionstage 
Nachhaltigkeit vom 18. September bis zum 8. Oktober 2022 öster-
reichweit statt.  
Alle, die ihr zukunftsweisendes Projekt zur Umsetzung der 17 
Nachhaltigkeitsziele als Inspiration für andere sichtbar machen 
möchten, sind aufgerufen, dieses unkompliziert und kostenlos auf 
der Plattform Nachhaltiges Österreich einzutragen.  

 
 

Kostenlose Begleitung auf dem Weg zur Zertifizie-
rung kommunaler Veranstaltungshallen 
Die Steiermark ist bekannt für schöne Landschaften, hervor-
ragende Kulinarik und hohe Lebensqualität. Eine Vielzahl an 
Aktivitäten von Vereinen, Verbänden und Unternehmen auf 
regionaler Ebene tragen dazu bei. Diese Veranstaltungen ha-
ben aber auch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Mit ei-
ner guten Planung gelingt es die Belastung gering zu halten – 

https://vimeo.com/712534468
https://www.nachhaltigkeit.steiermark.at/cms/beitrag/12735499/151721798
https://www.nachhaltigkeit.steiermark.at/cms/beitrag/12869351/4317238/_1
https://www.nachhaltigesoesterreich.at/sustainable-development-goals/
https://www.nachhaltigesoesterreich.at/sustainable-development-goals/
https://www.nachhaltigesoesterreich.at/registrierung/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/nachhaltige-entwicklung-agenda-2030


9 

daher ist eine nachhaltige, steirische Veranstaltungskultur gerade jetzt wichtig. Zugleich 
spart eine umweltbewusste Betriebsführung Betriebskosten. 
 
Mit der Wirtschaftsinitiative Nachhaltige Steiermark steht steirischen Kommunen ein Be-
ratungs- und Förderprogramm zur Verfügung. Ab Herbst wird fünf steirischen Gemeinden 
die Möglichkeit geboten, ihre kommunale Veranstaltungsstätte weitestgehend kostenfrei 
mit dem Umweltzeichen Green Location zertifizieren zu lassen. Für Sie als Gemeinde fallen 
in diesem Fall nur die einmalige Antragsgebühr von 650 Euro an, in weiterer Folge müssen 
Sie die jährliche Nutzungsgebühr von 250 Euro, die vom VKI für das Klimaschutzministe-
rium abgewickelt wird, entrichten. Der Besuch eines Einstiegs-Workshops am 15.09.2022 
ist für alle interessierten Gemeinden möglich – die Kostenübernahme kann allerdings nur 
für die ersten fünf Gemeinden erfolgen. Die Anmeldung ist noch bis zum 15.07.2022, per E-
Mail an die abteilung14@stmk.gv.at, möglich. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:abteilung14@stmk.gv.at
mailto:office@steirischer.staedtebund.at
https://www.facebook.com/%C3%96sterreichischer-St%C3%A4dtebund-Landesgruppe-Steiermark-1045569492133789/timeline/?ref=hl
https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/steiermark/willkommen.html

